
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/6/25 99/19/0107
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.1999

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof
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Norm

FrG 1997 §113 Abs6;

FrG 1997 §115 Abs1;

FrG 1997 §115 Abs2;

VwGG §27;

Rechtssatz

§ 113 Abs 6 sowie § 115 FrG 1997 bezwecken insbesondere durch die in § 115 FrG 1997 vorgesehene zeitlich

gesta8elte Abfolge der vom Verwaltungsgerichtshof vorzunehmenden Einstellungen, die Steuerung des mit der

Entlastung des Verwaltungsgerichtshofes verbundenen - neuerlichen - Anfalls von Bewilligungsanträgen bei den

Verwaltungsbehörden. Dabei ist es im Sinne eines "Gesamtkonzepts" beabsichtigt, diese Akten der in § 115 Abs 2 FrG

1997 vorgesehenen Abfolge entsprechend, nach dem Außerkrafttreten des erstinstanzlichen Bescheides der Behörde

erster Instanz zur neuerlichen Prüfung zuzuweisen (Hinweis B 3.4.1998, 95/19/1771). Entsprechend diesem

"Gesamtkonzept" ist § 115 Abs 2 letzter Satz FrG 1997 jedenfalls dahin zu verstehen, dass das Außerkrafttreten des

angefochtenen Bescheides am 1.1.1998 keine EntscheidungspDicht der letztinstanzlichen Aufenthaltsbehörde auslöst,

solange der Verwaltungsgerichtshof einen Beschluss über die Gegenstandslosigkeit der Beschwerde noch nicht gefasst

hat.
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